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I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM STUDIENBEGINN 

Die Zulassung zu einem Studium erfolgt in der „Serviceeinrichtung Studium“ der 
Universität Salzburg  (Kapitelgasse 4-6, 5010 Salzburg,  www.uni-
salzburg.at/studium ) in zwei Schritten: 

1.) Online-Voranmeldung:  Dazu müssen virtuelle Formulare auf der genannten  
homepage ausgefüllt und abgeschickt werden. Mit diesem Schritt erhält man bereits 
die eigene Matrikelnummer, unter welcher man das ganze Studium hindurch als 
Studierende/r geführt wird.  

2.) Persönliche Einschreibung  mit Übernahme der  Uni-Salzburg-card  (Studen-
tenausweis): Hierzu muss man das Reifeprüfungszeugnis und den Reisepass mit-
bringen. Mit der persönlichen Einschreibung erhält man auch eine Zugangsberech-
tigung für „Blackboard“ (elearning) , einer internetgestützten Plattform, welche in 
manchen Lehrveranstaltungen als Basis zur Informationsvermittlung dient. Zusätz-
lich erhalten alle Studierenden der Universität Salzburg bei der Erstzulassung zu 
einem Studium ein kostenloses Benutzeraccount  und eine E-mail-Adresse  (vor-
name.nachname@sbg.ac.at ). 

Die Online-Voranmeldung und persönliche Einschreibung in ein Winter- oder Som-
mersemester sind immer nur zu bestimmten (Zulassungs-)Fristen  möglich. Diese 
Fristen findet man ebenfalls auf der homepage www.uni-salzburg.at/studium. Wei-
ters findet man dort auch Informationen zu dem zu entrichtenden Studienbeitrag.  

Zulassungskriterien für „Recht und Wirtschaft“:  
Das Bachelorstudium Recht und Wirtschaft  baut auf Kenntnissen des  Rech-
nungswesens auf. Über solche verfügen beispielsweise Absolvent(inn)en einer 
Handelsakademie. Studierenden, die solche Kenntnisse noch nicht haben, wird 
dringend empfohlen, an den Vorbereitungskursen „Buchhaltung“ und „Einführung in 
die Kostenrechnung“ teilzunehmen (mehr dazu s. S. 10).  

Das Masterstudium Recht und Wirtschaft  setzt den Abschluss eines fachein-
schlägigen Studiums (wie das Bachelorstudium Recht und Wirtschaft) voraus. Fra-
gen hierzu werden bei der Zulassung zum Studium in der Serviceeinrichtung Stu-
dium abgeklärt.  

Studienkennzahlen:  
Jedes Studium wird unter einer bestimmten Kennzahl geführt. Die Angabe dieser 
Kennzahl ist im Studium oft erforderlich.  
Die beiden Studiengänge aus Recht und Wirtschaft haben die folgenden Studien-
kennzahlen: 
Bachelorstudium Recht und Wirtschaft: 033 500 
Masterstudium Recht und Wirtschaft: 066 900. 
 

Lehrangebot:  
Das Lehrangebot sowie weitere Angaben zu den Lehrveranstaltungen findet man in 
„PLUSonline “ (unter http://online.uni-salzburg.at) . Bei PLUSonline handelt es 
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sich um ein Online-Studienmanagementsystem, mit welchem verschiedene Funk-
tionen für Studierende wie das Lehrverzeichnis, die Prüfungsverwaltung oder der 
Zugang zu unterschiedlichen Bestätigungen u.a.m. bereitgestellt werden. PLUSon-
line ist mit online.uni-salzburg.at  aufzurufen und mit dem eigenen Benutzerac-
count  zu öffnen. Das Lehrveranstaltungsangebot kann man u.a. wie folgt aufrufen: 

Auswahl der Rechtswissenschaftlichen Fakultät , weiter unter Studienangebot 
und Auswahl des Studiums . Nach Auswahl eines Studiums findet man unter 
„Studienplanansicht“  das Lehrveranstaltungsangebot, strukturiert nach den Stu-
dienabschnitten und den einzelnen Fächern. Unter „Semesterplanansicht“  (link 
rechts oben) findet man die Lehrveranstaltungen, gegliedert nach dem zugrunde 
liegenden Musterstudienplan. Unter „Vorbereitungslehrveranstaltungen“ findet man 
auch die Kurse „Buchhaltung“ und „Einführung in die Kostenrechnung“.  

Lehrveranstaltungen:   
Die Lehrveranstaltungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät werden größten-
teils im so genannten „Toskanatrakt“ (Churfürststraße 1) sowie in den Hörsälen der 
Universitätsgebäude in der Kapitelgasse 4 sowie 5-7, abgehalten (s. S. 30). 

Lehrveranstaltungen werden im Regelfall von Semesterbeginn bis Semesterende 
einmal wöchentlich zu dem im Lehrverzeichnis angegebenen Termin abgehalten. 
Es werden aber auch geblockte Lehrveranstaltungen angeboten. Bei diesen werden 
die genauen Termine im Lehrverzeichnis angegeben. Man sollte sich in PLUSon-
line zu allen Lehrveranstaltungen, an welchen man t eilnehmen möchte, an-
melden. Zu Proseminaren, Seminaren, Übungen, Arbeit sgemeinschaften, 
Kursen u. ä. muss man sich jedoch zwingend anmelden  (zur Vorgehensweise 
bei der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen siehe Anhang, s. S. 33) 

Aus den vorgenommenen Lehrveranstaltungsanmeldungen kann in PLUSonline 
auch der eigene "Stundenplan" generiert werden (s. in PLUSon line unter "Visi-
tenkarte" und „Terminkalender“ .  

Für allgemeine Fragen zu den einzelnen Studien, aber auch Fragen zur Prüfungs-
vorbereitung o. ä. steht die Studienvertretung  (www.oeh.ac.at ) zur Verfügung.  

Für Fragen zum Prüfungswesen oder auch zu den spezifischen Bestimmungen des 
Studienplans sind die Mitarbeiterinnen des Prüfungsreferats  der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät (Churfürststraße 1, 5010 Salzburg, erster Innenhof, Parterre 
links) zuständig (s. auch www.uni-salzburg.at/rwfb/studien ).  

Wir wünschen allen Studienanfänger(inne)n einen gut en Einstieg sowie ein 
erfolgreiches und spannendes Studium! 
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II. DAS BACHELORSTUDIUM 
„RECHT UND WIRTSCHAFT“ 

 
 

II. 1. EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN  
 

Das Bachelorstudium „Recht und Wirtschaft“ bietet eine fundierte juristische und 
betriebs- bzw. volkswirtschaftliche Ausbildung. Die Regelstudiendauer beträgt 6 
Semester. Bei Studienabschluss erhält man den akademischen Titel „Bachelor der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“  (abgekürzt „LLB.oec.“ ).  

Die so genannte Studieneingangsphase  im ersten Semester dient der Einführung 
in das Studium. Hier werden die Studierenden mit wichtigen Fächern (wie Betriebs-
wirtschaftslehre, Öffentliches Recht, Privatrecht) vertraut gemacht. Zugleich kann 
und soll in dieser Phase die Entscheidung für dieses Studium nochmals kritisch ge-
prüft werden. 

Der Studienplan des Bachelorstudiums „Recht und Wirtschaft“ sieht die folgenden 
Lehrveranstaltungstypen vor: 

In den Vorlesungen  (VO) führen die Lehrenden in die Hauptbereiche und in die 
Methoden des jeweiligen Faches ein. Übungen (UE) dienen der praktischen An-
wendung des erworbenen Fachwissens auf die Lösung konkreter Rechtsfälle. In 
Arbeitsgemeinschaften  (AG) wird gemeinsam an konkreten Fragestellungen, Me-
thoden und Techniken der Forschung gearbeitet. Proseminare (PS) führen in den 
wissenschaftlichen Diskurs und Argumentationsprozess ein, in Seminaren (SE) 
wird dieser vertieft.  
 

In Kursen (KU)  wird Gelegenheit gegeben, durch selbstständige Vorbereitung zur 
Erarbeitung des Lehrstoffes beizutragen. Kurse sind besonders mitarbeitsintensive 
Lehrveranstaltungen. In Sprachkursen (SK) wird anhand von wissenschaftlichen 
und praktischen Themenstellungen die aktive und passive Beherrschung von Eng-
lisch in spezifischen Kommunikationssituationen im Wirtschaftsleben erprobt.  

In Übungen, Arbeitsgemeinschaften, Proseminaren und  Seminaren (so ge-
nannte prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen) beste ht Teilnahmepflicht 
(s.u.). Es ist aber auch der Besuch von Vorlesungen , in welchen die Lehrin-
halte vermittelt werden, für den Studienerfolg enor m wichtig. 

Prüfungstypen: 

Nach Vorgabe des Studienplanes müssen in mehreren Lehrveranstaltungen, vor 
allem in Übungen, Sprachkursen, Arbeitsgemeinschaften, Proseminaren, Semina-
ren und bestimmten Vorlesungen Lehrveranstaltungsprüfungen  abgelegt werden 
(siehe hierzu weiter unten). Der/die Lehrveranstaltungsleiter/in informiert zu Beginn 
einer Lehrveranstaltung über die zu erbringenden Leistungskriterien, welche  
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letztlich zu einer Beurteilung führen.  

 

Beachte:   

Wie oben erwähnt sind Übungen, Arbeitsgemeinschafte n, Kurse, Proseminare 
und Seminare  so genannte prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen . Das 
bedeutet, dass in diesen Lehrveranstaltungen neben der Anwesenheitspflicht wäh-
rend des Semesters laufend Prüfungsakte gesetzt werden. Eine negative Beurtei-
lung hat zur Folge, dass man die ganze Lehrveranstaltung wiederholen mu ss. 
Es kann aber auch dann eine negative Beurteilung er folgen, wenn man eine 
solche Lehrveranstaltung unbegründet abbricht! Prüfungsimmanente Lehrver-
anstaltungen können insgesamt dreimal wiederholt  werden.  

Der Studienplan sieht weiters die Ablegung von schriftlichen und mündlichen  
Fachprüfungen  vor. Diese Prüfungen umfassen den gesamten Lehrinhalt ei -
nes Faches und bedürfen einer intensiven Vorbereitu ng.  Um zu Fachprüfungen 
antreten zu können, müssen stets zuvor die in einem Fach laut Studienplan vorge-
sehenen Übungen, Proseminare oder Seminare bzw. Arbeitsgemeinschaften positiv 
absolviert werden (siehe weiter unten).  
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Musterstudienplan (siehe eigener link auf dieser homepage) 
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II. 2. DER MUSTERSTUDIENPLAN  
  NACH STUDIENPLAN 2008 

 

Der Musterstudienplan stellt ein Modell eines empfohlenen Studienaufbaus ohne 
verpflichtenden Charakter dar und soll die Studierenden unterstützen, ihren Stu-
dienfortgang möglichst effizient zu gestalten. Dabei werden jedem der sechs Se-
mester des Bachelorstudiums bestimmte Prüfungsfächer und das entsprechende 
Lehrangebot zugeordnet. 

Die Prüfungsfächer im Bachelorstudium „Recht und Wirtschaft“ sind:  

Grundzüge der Betriebswir tschaftslehre  
Betrieb liches Rec hnungswesen  
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre  
Privatrecht I  
Öffentliches Recht I  
Unternehmensrecht  
Finanzrecht  
Privatrecht II  
Arbeits recht  und Sozia lrecht  
Öffentliches Recht II (öffentl. Wir tschaftsrecht)  
Spezielle Betriebswirtschaft slehre  
Spezielle Volkswirtschaftslehre  
Materielles Europarecht  
Zivilverfahrensrecht  
Internationales Recht  

(KU „International Business Transactions“ ODER 
VO  „e-commerce“ ODER 

VO „International Trade and Business Law“) 
Wirtschaftsstrafrecht  
Gebundenes Wahlfach I und II  
Business English  
Englisch als Vertragssprache  
2 Interdisziplinäre Seminare ( 2 Bachelor arbeiten)  

 

Im Weiteren wird die Abfolge dieser Fächer modellhaft dargestellt: 
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ERSTES SEMESTER: 
 
Studiert man nach dem empfohlenen Musterstudienplan, ist am Ende des 1. Se-
mesters die Ablegung der Lehrveranstaltungsprüfungen aus d em Wahlfach  I 
vorgesehen.  

Wahlfächer sind  nach § 6 D, StPl 08 „Arbeitsmarkt und Technologie“,  „Gen-
derperspektiven in der Wirtschafts- und Arbeitswelt “, „Politische Grundla-
gen“, „Unternehmensethik“, „Unternehmenskommunikati on / Kommunikati-
onstraining“, „Wirtschaftsgeographie“, „Wirtschafts geschichte“, „Wirt-
schaftsmediation“ und „Wirtschaftspsychologie“.  

Aus diesen Wahlfächern müssen zwei  gewählt und aus jedem dieser beiden  
Lehrveranstaltungsprüfungen über 6 ECTS-Punkte  (s.g. credits, „cr.“) abgelegt 
werden. Jeder Lehrveranstaltung des Studiums wird ein bestimmtes Ausmaß an 
ECTS-Punkten zugeordnet. Wie viele das jeweils sind, kann man bei der einzelnen 
Lehrveranstaltung im PLUSonline eruieren . Daraus ergibt sich die Anzahl der in 
einem Wahlfach zu absolvierenden Lehrveranstaltungen. 

ZWEITES SEMESTER: 
 
Am Ende des 2. Semesters ist nach Empfehlung des Musterstudienplanes die Ab-
legung der schriftlichen  Fachprüfungen  aus “Privatrecht I“  und „Öffentliches 
Recht I“  sowie aus „Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre“  vorgesehen. Bei 
diesen Fachprüfungen ist wie erwähnt aber zu beachten, dass zuvor gewisse – im 
Studienplan festgelegte – Lehrveranstaltungen positiv absolviert werden müssen, 
und zwar:  

im Fach „Privatrecht I“   

�  die UE „Schuldrecht Allgemeiner Teil“. 
(Anmerkung:  Studierende, die vor dem Inkrafttreten der Studienplannovellierung 
mit 1. Sep. 08 die Übung Allgemeines Vertragsrecht I oder Allgemeines Vertrags-
recht II bereits positiv absolviert haben, erfüllen die Zulassungsvoraussetzung zur 
Fachprüfung aus „Privatrecht I“); 

im Fach „Öffentliches Recht I “   

�  die UE „Öffentliches Recht I“; 

im Fach „Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre“   

�  das PS „Betriebliche Leistungsfunktion“ sowie  
�  das PS „Organisation, Personal und Management“; 

 

Am Ende des zweiten Semesters ist auch die Ablegung der Lehrveranstaltungs-
prüfung  aus „Materielles Europarecht“ (VO „Materielles Europarec ht“)  vorge-
sehen. 
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DRITTES SEMESTER: 

Im 3. Semester ist die Ablegung der LVA-Prüfungen aus dem Wahlfach II vorge-
sehen  (siehe oben).  

Weiters sollte man die schriftlichen Fachprüfungen  aus „Grundzüge der Volks-
wirtschaftslehre“, aus „Betriebliches Rechnungswesen“  sowie aus „Finanz-
recht“  ablegen. Um sich zu diesen Fachprüfungen anmelden zu können, müssen 
folgende Nachweise vorliegen:  

 
im Fach „Finanzrecht“  

�  die positive Absolvierung der  Fachprüfung  „Öffentliches Recht 
I“;  

 
im Fach „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre “   

�  das PS „Volkswirtschaftslehre“; 
 
im Fach „Betriebliches Rechnungswesen“   

�  das PS „Bilanzierung und Bilanzpolitik“,  
�  das PS „Kostenrechnung“ sowie  
�  das PS „Investition und Finanzierung“.  

Wichtig:  Im Fach „Betriebliches Rechnungswesen“ werden Kenntnisse des 
Rechnungswesens  (Buchhaltung und Kostenrechnung) vorausgesetzt. Die in 
diesem Fach vermittelten Lehrinhalte bauen bereits auf solchen Vorkenntnissen 
auf.  

Absolvent(inn)en einer Handelsakademie oder auch Absolvent(inn)en eines ande-
ren Gymnasialtyps, in welchem das Fach Rechnungswesen in einem gewissen 
Ausmaß unterrichtet wurde bzw. auch Studierende mit einschlägiger Berufspraxis 
können auf solches Wissen zurückgreifen.  

Hingegen wird Studierenden, die noch keine Kenntnis se des Rechnungswe-
sens haben, dringend empfohlen, die von der Rechtsw issenschaftlichen Fa-
kultät angebotenen Vorbereitungslehrveranstaltungen  aus „Buchhaltung“ 
sowie aus „Kostenrechnung“ zu belegen . Diese Vorbereitungslehrveranstaltun-
gen sind kostenpflichtig, für eine zweistündige Lehrveranstaltung sind € 30,- -, 
für eine dreistündige € 45,--  zu entrichten.  

Es bieten aber auch andere Bildungseinrichtungen wie die Volkshochschule Salz-
burg bzw. das Berufsförderungsinstitut Salzburg (bfi) ein entsprechendes Lehran-
gebot an. 
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VIERTES SEMESTER 

Folgt man wiederum dem Musterstudienplan, so sollte man am Ende des 4. Semes-
ters die mündlichen Fachprüfungen aus „Privatrecht II“  und „Öffentliches 
Recht II (öffentliches Wirtschaftsrecht)“  ablegen. 

Zu diesen zwei Fachprüfungen gelten folgende Zulassungsvoraussetzungen, wel-
che bei der Anmeldung zur Fachprüfung bereits vorliegen müssen: 

 
Fachprüfung aus „Privatrecht II“  

�  die positive Absolvierung der Fachprüfung aus  
„Privatrecht I“; 

 
Fachprüfung aus „Öffentliches Recht II (öffentliche s Wirtschafts-
recht)“  
die positive Absolvierung  

�  der Fachprüfung aus „Öffentliches Recht I“ sowie 
�  der Übung „Öffentliches Wirtschaftsrecht: Analyse k omplexer 

Fälle“ und der 
�  Arbeitsgemeinschaft (AG) „Aktuelle Probleme des öff entlichen 

Wirtschaftsrechts“;  

Weiters sollte man im 4. Semester die Lehrveranstaltungsprüfung über die VO 
„Spezielle Volkswirtschaftslehre“  absolvieren:  
Im Fach „Spezielle Volkswirtschaftslehre“ stehen die VO „Finanzpolitik“  oder die 
VO „Wirtschaftspolitik“  zur Auswahl. Über welche der beiden man die Lehr-
veranstaltungsprüfung macht, hängt davon ab, für welche „Spezielle Betriebswirt-
schaftslehre“ (nach Musterstudienplan im 5. Semester, s.u.) man sich entscheidet: Bei der 
Wahl von „Controlling und strategische Unternehmensführung“  ist die VO 
„Wirtschaftspolitik“  zu belegen, bei der Wahl von „Betriebliches Finanz- und 
Steuerwesen“  die VO „Finanzpolitik“ (s.u.).  

Zulassungsvoraussetzung  für die LV-Prüfung über die „Spezielle Volkswirt-
schaftslehre“ ist die  
 

�  bestandene Fachprüfung „Grundzüge der Volkswirtscha fts-
lehre“. 

 

FÜNFTES SEMESTER 

Im 5. Semester sollte nach dem Musterstudienplan die Lehrveranstaltungsprü-
fung über den Sprachkurs „Business English“  abgelegt werden. Zudem ist ei-
nes der beiden „Interdisziplinären Seminare“  zu belegen. Themenbereiche hier-
für sind beispielsweise „Unternehmensgründung und Gesellschaftsrecht“,  
„Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Gesellscha ftsrecht“, „Personal-
management und Arbeitsrecht“ u.a.  (siehe § 6, F, Studienplan 08W). In den bei-
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den „Interdisziplinären Seminaren“ ist jeweils eine schriftliche Arbeit, eine so ge-
nannte Bachelorarbeit , abzufassen. Welche Seminare man aus den angebotenen 
„Interdisziplinären Seminaren“ wählt, kann nach Interesse entschieden werden. 

Weiters ist nach dem Musterstudienplan am Ende des 5. Semesters die Ablegung 
einer schriftlichen Fachprüfung  aus dem Fach „Unternehmensrecht“ sowie aus 
„Spezielle Betriebswirtschaftslehre “ vorgesehen. Im Fach „Spezielle Betriebs-
wirtschaftslehre“ ist anschließend noch eine mündliche Fachprüfung abzulegen. 

Folgende Zulassungsvoraussetzungen müssen für die Zulassung zu diesen Prü-
fungen erfüllt werden: 

 
zur Fachprüfung aus „Spezielle Betriebswirtschaftsl ehre“:  
die positive Absolvierung  
�  der Fachprüfungen aus „Grundzüge der Betriebswirtsc haftslehre“ 

und „Betriebliches Rechnungswesen“; 
�  eines Proseminars oder einer Arbeitsgemeinschaft und  
�  eines Seminars , beide je nach Wahl der speziellen BWL entweder aus 

„Controlling und strategische Unternehmensführung“ oder aus „Betrieb-
liches Finanz- und Steuerwesen“; 

 
zur Fachprüfung aus „Unternehmensrecht“:  
�  die positive Absolvierung der Fachprüfung „Privatre cht I“; 

 
zu den „Interdisziplinären Seminaren“:  
die positive Absolvierung  
�  der Fachprüfung aus „Privatrecht I“, 
�  der Fachprüfung aus „Öffentliches Recht I“, 
�  der Fachprüfung aus „Grundzüge der Betriebswirtscha ftslehre“, 
�  der Fachprüfung aus „Grundzüge der Volkswirtschafts lehre“ sowie 
�  der Fachprüfung aus „Betriebliches Rechnungswesen“.  

Der Sprachkurs „Business English “ kann ohne Zulassungsvoraussetzung absol-
viert werden. 

 

SECHSTES SEMESTER: 

Im 6. (und letzten) Semester ist nach dem Musterstudienplan die positive Absolvie-
rung einer der folgenden Lehrveranstaltung en aus „Internationales Recht“  ab-
zulegen:  
 

KU „International Business Transactions“ oder   
VO „e-commerce“ oder   
VO „International Trade and Business Law“,  

 
weiters auch die Lehrveranstaltungsprüfungen aus „Zivilverfahrensrecht“ und 
„Wirtschaftsstrafrecht“.  
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Zudem soll im 6. Semester das zweite interdisziplinäre Seminar (s.o.) sowie der 
Sprachkurs „Englisch als Vertragssprache“ absolviert werden. Im Fach „Ar-
beitsrecht und Sozialrecht“  ist die Ablegung einer mündlichen Fachprüfung vor-
gesehen. 
 
Für „Arbeitsrecht und Sozialrecht“ sowie „Zivilverfahrensrecht“ gelten die folgenden 
Zulassungsvoraussetzungen: 
 

LV-Prüfung aus „Zivilverfahrensrecht“ : 
�  die positive Absolvierung der Fachprüfung aus  

„Privatrecht I“ 
 

Fachprüfung aus „Arbeitsrecht und Sozialrecht“:  
�  die positive Absolvierung der Fachprüfung aus  

„Privatrecht I“ 
 
Für die LV-Prüfungen aus „Internationales Recht“,  „Wirtschaftsstrafrecht“  so-
wie „Englisch als Vertragssprache“  sind keine Zulassungsvoraussetzungen zu 
beachten. 
 
STUDIENABSCHLUSS: 
Wenn man alle im Studienplan vorgesehenen Prüfungen bestanden hat, erhält man 
- auf Auftrag (!)  - im Prüfungsreferat innerhalb einer bestimmten Frist das Bache-
lorprüfungszeugnis und einen Bescheid , mit welchem der akademische Titel 
„Bachelor der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften  (LLB.oec.)“  verliehen 
wird. (Bis zur völligen Umstellung der Prüfungsverwaltung auf PLUSonline ist hierzu 
- soweit vorhanden - weiterhin die Vorlage des Prüfungspasses und anderer rele-
vanter Prüfungszeugnisse wie über LV-Prüfungen „Einführung in die Gesellschafts-
lehre“, „Einführung in die internationalen Dimensionen des Rechts“ erforderlich). 
 
ACHTUNG: Studierende, die ihr Studium nach Studienplan Version 04 bzw. Stu-
dienplan Version 05 begonnen haben, erhalten (gemäß BGBl. I Nr. 74/2006) den 
Titel „Bakkalaurea/us der Rechtswissenschaften (Bakk. iur.)“. Studierende, die das 
Studium später (nach dem 1. Sep. 2006) begonnen haben, erhalten bei Studienab-
schluss den Titel  „Bachelor der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften “ 
(LLB.oec.)  verliehen. 
Auf Antrag (Formular s. uni-salzburg.at/rwfb/studien, weiter unter Bachelorstudium Recht und 
Wirtschaft oder im Prüfungsreferat erhältlich) kann jedoch auch Studierenden, die das Stu-
dium nach StPl 04 oder StPl 05 begonnen haben, der Titel „Bachelor der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften“ (LLB.oec.) verliehen werden.  

 
Bei Wunsch kann man nach Studienabschluss an der feierlichen Sponsion  teil-
nehmen. Für diesen Festakt muss man sich in der Serviceabteilung Studium (Kapi-
telgasse 4-6) anmelden. Neben anderem müssen der Bescheid über die Verleihung 
des akademischen Grades sowie eine Kopie des Abschlusszeugnisses vorgelegt 
werden (Informationen dazu findet man unter www.uni-salzburg.at/studium, weiter 
unter „service“).  
 
Die vorangegangenen Ausführungen basieren auf folgender Grundstruktur des 
Bachelorstudiums Recht und Wirtschaft:   
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 Aufbau des Bachelorstudium (siehe Grafik auf dieser homepage) 
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II. 3. FACHPRÜFUNGEN 

 

II. 3. 1. Schriftliche Fachprüfungen 

In jedem Semester werden stets drei schriftliche Kl ausurentermine  (zu Be-
ginn, Mitte und Ende eines Semesters) angeboten, zu  welchen man sich in-
nerhalb der festgelegten Anmeldefrist in PLUSonline  unter „Prüfungsan-
/Abmeldung“, (Ilustration hierzu s. S. 33)  anmelden muss. Diese Anmeldefristen 
werden regelmäßig im Internet (homepage: www.uni-salzburg.at/rwfb/studien, 
weiter unter „Bachelorstudium“ ) für ein Semester voraus bekannt gegeben.  

Schriftliche Fachprüfungen werden nur von bestimmten Prüferinnen und Prüfern ab-
genommen und diese werden nach dem Anfangsbuchstaben des Familienna-
mens der Kandidat(inn)en  zugeteilt. Es besteht also keine freie Prüfer(innen)-
wahl.   

Der zuvor genannten Internetseite kann man auch die vorgenommene Zuteilung 
der Prüferinnen und Prüfer zu den einzelnen Klausur enterminen  in einem Se-
mester  entnehmen. Dies bedeutet, dass man sich im Vorhinein orientier en 
kann, welche(r) Prüfer(in) zu welchem Termin zur Ve rfügung steht !  

Außerhalb dieser Fristen kann in PLUSonline keine A nmeldung vorgenom-
men werden! 

ACHTUNG: 
Hat man sich zu einer Klausur angemeldet und kann a n dieser nicht teilneh-
men, muss man sich in PLUSonline zwingend (!) inner halb der festgesetzten 
Abmeldefrist davon abmelden . In PLUSonline verbleibt sonst der Status "zur 
Prüfung angemeldet". Damit ist keine neuerliche Anm eldung während einer 
späteren Anmeldefrist zu dieser Prüfung mehr möglic h. 

PLUSonline prüft bei der Anmeldung die folgenden Zu lassungsvoraussetzun-
gen (vgl. nochmals Musterstudienplan, Pkt. 2): 

Privatrecht I:   
Übung aus „Privatrecht I“;  
 
Öffentliches Recht I:  
Übung aus „Öffentliches Recht I“; 

Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre:   
PS „Betriebliche Leistungsfunktion“ sowie PS „Organisation, Personal und 
Management“; 
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Spezielle Betriebswirtschaftlehre:   
Fachprüfung aus „Grundzüge der Betriebswirtschaftsl ehre“  sowie aus „Be-
triebliches Rechnungswesen“ ; 
PS/AG sowie SE (beide aus der gewählten speziellen Betriebswirtschaftsleh -
re); 

Grundzüge der Volkswirtschaftslehre:  
PS „Volkswirtschaftslehre“; 

Betriebliches Rechnungswesen:  
PS „Bilanzierung und Bilanzpolitik“, PS  „Kostenrechnung“ sowie PS „Investi-
tion und Finanzierung“; 
 
Unternehmensrecht:   
Fachprüfung „Privatrecht I“;  

Finanzrecht:  
Fachprüfung „Öffentliches Recht I“.  
 
 
 
II. 3. 2. Mündliche Fachprüfungen 
 

Auch mündliche Fachprüfungen (Privatrecht II, Öffentliches Recht II sowie Arbeits-
recht und Sozialrecht) werden nur von bestimmten Prüferinnen und Prüfern abge-
nommen und auch sie werden den Kandidat(inn)en zugeteilt. Zugeteilte Prü-
fer(innen) verbleiben stets, unabhängig davon, ob m an eine Prüfung gleich 
oder in einem späteren Semester ablegt. Hat man eine(n) Prüfer(in) zugeteilt be-
kommen, entscheidet man selbst, wann man zu einer mündlichen Fachprüfung an-
tritt. Die konkreten Prüfungstermine sind dann mit der(dem) zugeteilten Prüfer(in) 
bzw. mit dem zuständigen Sekretariat zu vereinbaren. 

Um nun eine Prüfer(innen)zuteilung zu erhalten, mus s man sich ebenfalls in-
nerhalb der festgelegten Fristen in PLUSonline für eine solche anmelden (s. 
o).  

Im Falle einer negativen Beurteilung  einer mündlichen Fachprüfung kann für den 
nächsten Prüfungsantritt der(die)selbe Prüfer(in) beibehalten werden. Hierzu ist 
keine Neuzuteilung erforderlich, sondern lediglich mit de(r)m Prüfer(in) ein Wieder-
holungstermin zu vereinbaren. Man kann aber auch bei einer/m anderen ge-
wünschten Prüfer/in  im zuständigen Sekretariat einen Termin für die Wi eder-
holungsprüfung beantragen!   

Beachte:   
Die mündliche Fachprüfung im Fach „Spezielle Betriebswi rtschaftslehre“  kann 
erst nach positiver Absolvierung der schriftlichen Fachprüfung in diesem Fach ab-
gelegt werden. Die(der) Prüfer(in) der schriftlichen Fachprüfung v erbleibt auch 
für die mündliche Fachprüfung ! Man muss daher nach bestandener schriftlicher 
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Fachprüfung selbst mit dieser(m) bzw. dem zuständigen Sekretariat einen Prü-
fungstermin vereinbaren. 

 
FOLGENDE NACHWEISE müssen bei der Anmeldung in PLUSonline zur Prüferzu-
teilung vorliegen, sonst ist keine Anmeldung möglich : 
 
Privatrecht II:  
die positive Absolvierung der Fachprüfung „Privatrecht I“;   
 
 
Öffentliches Recht II (öffentliches Wirtschaftsrech t)“:  
die positive Absolvierung der Fachprüfung „Öffentliches Recht I“,  der  
UE über „Öffentliches Wirtschaftsrecht: Analyse kom plexer Fälle“  und der 
AG über „Aktuelle Probleme des öffentlichen Wirtsch aftsrechts“; 
 
 
Arbeitsrecht und Sozialrecht:  
die positive Absolvierung der Fachprüfung  „Privatrecht I “.  
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II. 4. ANERKENNUNG VON PRÜFUNGEN ZWISCHEN DEM  

DIPLOMSTUDIUM „RECHTSWISSENSCHAFTEN“ UND DEM  
BACHELORSTUDIUM „RECHT UND WIRTSCHAFT“ 

 
II. 4.1. Anerkennungen von Prüfungen aus dem Diplom stu-

dium „Rechtswissenschaften“ in das Bachelorstudium 
„Recht und Wirtschaft“ an der Universität Salzburg  

(nach § 8 StPl 08) 
 

Anerkennungen aus zuvor geltenden Diplomstudienplän en in das  
Bachelorstudium gemäß VO MBl. 49 v. 16.05.07 

(s.u. www.uni-salzburg.at/rwfb/studien ) 
 

abgelegte Prüfungen im Diplomstudium 
„Rechtswissenschaften“ 

ersetzen im Bachelorstudium  
„Recht und Wirtschaft“ 

FP Bürgerliches Recht I FP Privatrecht I 
FP Verfassungs- und Verwaltungsrecht I FP Öffentliches Recht I  
FP Unternehmensrecht FP Unternehmensrecht 
FP Europarecht LV-Prfg. Materielles Europarecht 
FP Bürgerliches Recht II FP Privatrecht II 
FP Verfassungs- und Verwaltungsrecht II FP Öffentliches Recht II (öffentliches  Wirt-

schaftsrecht) 
 
Ergänzende Zusatzprüfungen: 
LV-Prfg. über  
- VO „Öffentliches Wirtschaftsrecht 
III“,  (2 SSt.) sowie über 
- AG „Aktuelle Probleme des öffent-
lichen Wirtschaftsrechts“  (2 SSt.)  

FP Arbeitsrecht und Sozialrecht FP Arbeitsrecht und Sozialrecht 
FP Finanzrecht FP Finanzrecht 
FP Zivilverfahrensrecht LV-Prfg. Zivilverfahrensrecht („Einführung in 

das Zivilverfahrensrecht und in das Insolvenz-
recht“) 

UE Schuldrecht Allgemeiner Teil UE Schuldrecht Allgemeiner Teil 
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II. 4. 2. Anerkennung von Prüfungen aus dem Bachelorstu -
dium „Recht und Wirtschaft“ in das Diplomstudium „R echts-

wissenschaften“ an der Universität Salzburg 
(nach § 19 StPl 08) 

 
Abgelegte Prüfungen im Bach e-
lorstudium „Recht und Wirtschaft“  

ersetzen die folgenden Prüfungen im Diplo m-
studium „Rechtswissenschaften“ 

  
 1. STUDIENABSCHNITT 
  
FP aus Privatrecht I FP Bürgerliches Recht I 
FP Öffentliches Recht I FP Verfassungs- und Verwaltungsrecht I  

 
Ergänzende Zusatzprüfung: 
LV-Prfg. aus  
�  „Staatsorganisationsrecht“ (4 SSt.) 

UE Schuldrecht Allgemeiner Teil UE Schuldrecht Allgemeiner Teil 
  
 2. STUDIENABSCHNITT 
  
FP Privatrecht II mdl. FP Bürgerliches Recht II 

 
Ergänzende Zusatzprüfungen: 
LV-Prfg. über 
�  „Internationales Privatrecht, Einheitsprivat-
recht und Grundzüge der Privatrechtsvergleichung“ 
(2 SSt.)  
�  über „Bereicherungsrecht und Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag“ (1 SSt.)  
�  sowie über „Familien- und Erbrecht“ (2 SSt.) 

bzw. 
FP Privatrecht II und  LV-Prfg. „Inter-
national Business Transactions“ 

 
mdl. FP Bürgerliches Recht II 
 
Ergänzende Zusatzprüfungen: 
LV-Prfg. über 
�  „Bereicherungsrecht und Geschäftsführung 
ohne Auftrag“ (1 SSt.)  
�  sowie „Familien- und Erbrecht“ (2 SSt.) 

FP Öffentliches Recht II (öffentliches 
Wirtschaftsrecht) 

mdl. FP Verfassungs- u. Verwaltungsrecht II 
  
Ergänzende Zusatzprüfungen: 
mdl. LV-Prfg. über 
�  „Grundfreiheiten und Menschenrechte“;  
�  „Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts“ 
sowie über 
�  „Verwaltungsverfahrensrecht und Verwal-
tungsstrafrecht“  

FP Unternehmensrecht FP Unternehmensrecht 
FP Arbeitsrecht und Sozialrecht FP Arbeitsrecht und Sozialrecht 
FP Finanzrecht FP Finanzrecht 
LV-Prfg. Materielles Europarecht FP Europarecht 

Ergänzende Zusatzprüfung: 
LV-Prfg. über 
„Formelles Europarecht“ (2 SSt.) 
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 3. STUDIENABSCHNITT 
  
FP aus  
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 

LV-Prfg. über  
Einführung in die Volkswirtschaftslehre (2 SSt.); 

FP aus  
Grundzüge der Betriebswirtschafts-
lehre 

LV-Prf. über  
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (2 SSt.); 

  
  
LV-Prfg. aus Business English  Fremdsprachige Lehrveranstaltung (3 ECTS) 
LV-Prfg. aus Englisch als Vertrags-
sprache 

Fremdsprachige Lehrveranstaltung (3 ECTS) 
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III. DAS MASTERSTUDIUM  
„RECHT UND WIRTSCHAFT“ 

 
 

III. 1. EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN 
 
 

Das Masterstudium „Recht und Wirtschaft“ bietet für die Studierenden eine umfang-
reiche, weiterführende Ausbildung auf rechtlichem sowie wirtschaftlichem Gebiet. 
Insbesondere stehen die Zyklen der Unternehmensführung (die Gründung, der lau-
fende Unternehmensprozess sowie die Unternehmensübertragung, -sanierung und  
–beendigung) im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Analyse.  
Demgemäß werden grundlegende Kenntnisse in der Unternehmensgründung  mit 
ihren vielfältigen Bezügen zum Arbeits-, Finanz- und Gesellschaftsrecht vermittelt.  
 
Im Modul Unternehmensprozess  wird eine Spezialisierung in drei unterschiedliche 
Berufsbilder verfolgt.  
Das Berufsbild „Wirtschaftstreuhänder“: Es werden Themenbereiche des (inter-
nationalen) Steuerrechtes, der Rechnungslegung bzw. Bilanzierung sowie des 
Gründungsrechtes dargelegt.  
Das Berufsbild „Wirtschaftsmanager“: Hierzu stehen Aspekte der Unternehmens-
führung und des Managements im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung 
und schließlich  
das Berufsbild „Finanzdienstleister“:  Es werden Perspektiven des Wertpapier- 
und Kapitalmarktes, der Währungspolitik oder der Finanzplanung dargestellt.  

 
Die kritische Analyse von Prozessen in der Unternehmensübertragung, Unter-
nehmenssanierung oder –beendigung  sowie die ergänzende Unternehmens-
bewertung  vervollständigt die wissenschaftliche Betrachtung eines Unternehmens-
zyklus.  
 
Die Zulassung zum Masterstudium „Recht und Wirtschaft“  setzt den Abschluss 
eines einschlägigen Bachelorstudiums (wie das Bachelorstudium Recht und Wirt-
schaft) oder eines anderen gleichwertigen Studiums voraus.  
 
Die Regelstudiendauer im Masterstudium „Recht und Wirtschaft“ beträgt 4 Semes-
ter, das entspricht 120 ECTS-Anrechnungspunkten (30 ECTS-Punkte pro Semes-
ter). Bei Studienabschluss wird der akademische Grad „Master der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften“ (LLM.oec.)  verliehen.  
 
Im Masterstudium „Recht und Wirtschaft“ sind folgende Lehrveranstaltungstypen  
vorgesehen: 

Vorlesungen (VO)  bestehen aus einem Vortrag des/der Lehrenden und vermitteln 
in zusammenhängender Form die zentralen Inhalte und Methoden des jeweiligen 
Faches. Auf aktuelle Lehrmeinungen wird ein besonderes Augenmerk gelegt.  



22 
 

Übungen (UE)  dienen der praktischen Anwendung des erworbenen Fachwissens 
bsp. in der Analyse von Fällen. Neben der inhaltlichen Bearbeitung von Fällen bzw. 
Beispielen sollen auch damit zusammenhängende formale Fragen besprochen 
werden (Verfassen von Schriftsätzen, Erlernen von Argumentationstechniken etc). 
Ständige Anwesenheit und Mitarbeit sind erforderlic h.  

Arbeitsgemeinschaften (AG)  dienen der Vermittlung sowie der praktischen An-
wendung von Fachwissen, wobei Methoden und Techniken angewandt und kritisch 
reflektiert werden. Ständige Anwesenheit und Mitarbeit sind erforderlic h.   

Kurse (KU)  geben den Studierenden die Möglichkeit, durch selbstständige Vorbe-
reitung zur Erarbeitung des Lehrstoffes beizutragen. Ständige Anwesenheit und 
Mitarbeit sind erforderlich. 

Proseminare (PS)  sind Vorstufen des Seminars und dienen der Ausbildung bzw. 
Entwicklung des wissenschaftlichen Diskurses. Es werden exemplarisch Probleme 
des Faches durch Referate, schriftliche Arbeiten und/oder durch Diskussionen be-
handelt. Ständige Anwesenheit und Mitarbeit sind erforderlic h.  

Seminare (SE)  dienen vor allem der wissenschaftlichen Diskussion. Von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern werden eigene mündliche und schriftliche Beiträge 
gefordert. Seminare können auch in Form von Exkursionen oder Projektstudien 
durchgeführt werden. Ständige Anwesenheit und Mitarbeit sind erforderlic h. 

Prüfungen :  
Nach Vorgabe des Studienplanes müssen im Masterstudium Recht und Wirtschaft 
Lehrveranstaltungsprüfungen  abgelegt werden. Es wird daher der Besuch aller 
Lehrveranstaltungen dringend  angeraten ! Die/der Lehrveranstaltungsleiter(in) 
informiert in der Regel zu Beginn einer Lehrveranstaltung über die für ein positives 
Prüfungsergebnis zu erbringenden Leistungskriterien.  
 
Die Ablegung von Fachprüfungen ist - im Unterschied zum Bachelorstudium Recht 
und Wirtschaft - im Masterstudium nicht vorgesehen.  
 
 
Achtung:   
Übungen, Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Proseminare und Seminare  sind so 
genannte prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen . Das bedeutet, dass in die-
sen Lehrveranstaltungen neben der Anwesenheitspflicht während des Semesters 
laufend Prüfungsakte gesetzt werden. Eine negative Beurteilung hat zur Folge, 
dass man die ganze Lehrveranstaltung wiederholen mu ss. Es kann aber auch 
dann eine negative Beurteilung erfolgen, wenn man e ine solche Lehrver-
anstaltung unbegründet abbricht!  
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen können insgesamt dreimal wiederholt  
werden.  
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Gliederung des Studienaufbaus (s. Grafik auf homepage) 
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III. 2. Gliederung des Studienaufbaus  
nach Studienplan 08  

 
Die Abfolge eines Unternehmenszyklus (Gründung - laufender Prozess - Übertra-
gung, Sanierung, Beendigung) stellt zugleich auch das Modell eines empfohlenen 
Studienaufbaus dar. Nach diesem Modell werden jedem der vier Semester die un-
terschiedlichen Prüfungsfächer bzw. das entsprechende Lehrangebot zugeordnet. 
Zusammen bilden diese Prüfungsfächer die so genannte Masterprüfung .  

 
Diese Teilprüfungsfächer sind: 
 

·  Unternehmensgründung; 
·  Laufender Unternehmensprozess (gewählte/s Spezialis ie-

rung/Berufsbild); 
·  Unternehmensübertragung, -sanierung, -beendigung; 
·  Unternehmensbewertung; 
·  Gebundenes Wahlfach; 
·  Begleitseminar zur Masterarbeit; 

 
Mit der positiven Beurteilung der Masterarbeit wird  das Studium abgeschlos-
sen.  
 
 
Im Folgenden wird die Abfolge der zu absolvierenden Prüfungen detaillierter darge-
stellt: 
 

 
ERSTES SEMESTER: 
Im ersten Semester soll nach dem zugrunde liegenden Musterstudienplan das Fach 
„Unternehmensgründung“  positiv abgeschlossen werden. Dazu müssen über die 
folgenden Lehrveranstaltungen Prüfungen abgelegt werden: 
 
AG Unternehmensgründung und Gesellschaftsrecht 
AG Unternehmensgründung und Finanzrecht 
AG Unternehmensgründung und Öffentliches Wirtschaftsrecht 
VO Unternehmensgründung und Arbeitsrecht 
VO Internationaler Investitionsschutz 
VO Betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Unternehmensgründung 
VO Volkswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensgründung 
1 Interdisziplinäres Seminar 
 
 
ZWEITES SEMESTER:  
Im zweiten Semester sollte nach dem Musterstudienplan die Spezialisierung im 
Hinblick auf das gewünschte Berufsbild getroffen und über die der jeweiligen Spe-
zialisierung zugeordneten Lehrveranstaltungen Prüfungen abgelegt werden: 
 
Bei Wahl des Berufsbildes „Wirtschaftstreuhänder“  sind Prüfungen über die 
folgenden Lehrveranstaltungen abzulegen: 
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VO Internationales Steuerrecht 
VO Umgründungsrecht 
VO Umgründungssteuerrecht 
VO Sozialversicherungsrecht 
VO Internationale Rechnungslegung 
VO Sonderbilanzen 
1 Interdisziplinäres Seminar 
 
 
Bei Wahl des Berufsbildes „Wirtschaftsmanager“  sind Prüfungen über die 
folgenden Lehrveranstaltungen abzulegen: 
VO Rechtsfragen der Unternehmensführung 
VO Strategisches Management 
VO Operatives Management 
VO Sonderbilanzen 
VO Internationale makroökonomische Entwicklungen, insbesondere im Europä-
ischen Binnenmarkt 
1 Interdisziplinäres Seminar 
 
 
Bei Wahl des Berufsbildes „Finanzdienstleister“ sind Prüfungen über die fol-
genden Lehrveranstaltungen abzulegen: 
VO Wertpapier- und Kapitalmarktrecht 
VO Recht der Finanzdienstleistungen 
VO Bankmanagement 
VO Finanzmanagement 
VO Internationale Finanzmärkte/Währungspolitik 
1 Interdisziplinäres Seminar 
 
 
DRITTES SEMESTER: 
Im dritten Semester sind nach dem Musterstudienplan die folgenden Fächer positiv 
zu absolvieren, d.h. die Prüfungen über die den Fächern zugeordneten Lehrveran-
staltungen abzulegen: 
 
Fach „Unternehmensübertragung, -sanierung, -beendig ung“: 
KU Strafrechtliche Risiken bei der Unternehmensführung 
KU Unternehmensnachfolge 
VO Unternehmenssanierung/-krise 
KU Nachfolgeplanung 
VO Sanierungs- und Krisenmanagement 
1 Interdisziplinäres Seminar 
 
Fach „Unternehmensbewertung“: 
KU Unternehmensbewertung 
 
Gebundenes Wahlfach: 
Weiters sind Lehrveranstaltungsprüfungen aus einem  der folgenden Wahlfächer 
(vgl. § 6.5. StPl 08W) über 6 ECTS-Anrechnungspunkte (cr.) abzulegen. Diese 
Wahlfächer sind (nahezu analog zum Bachelorstudium Recht und Wirtschaft): Poli-
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tische Grundlagen, Unternehmenskommunikation/ Kommu nikationstraining, 
Arbeitsmarkt und Technologie, Genderperspektiven in  der Wirtschafts- und 
Arbeitswelt, Wirtschaftsgeographie, Wirtschaftsgesc hichte, Wirtschaftspsy-
chologie, Wirtschaftsmediation, Unternehmensethik s owie als weiteres zu-
sätzliches Wahlfach Mathematik/Statistik. 
 

Anmerkung:   
Studierende, die das Bachelorstudium Recht und Wirtschaft abgeschlossen haben, 
müssen ein neues  – nicht schon im Bachelorstudium gewähltes – Wahlfach absol-
vieren.  
 
 
VIERTES SEMESTER: 
Das vierte und letzte Semester dient vor allem zur Erarbeitung der Masterarbeit. 
Zusätzlich sollte das Begleitseminar zur Masterarbeit  absolviert werden.  

 

MASTERARBEIT 
 
Die Masterarbeit ist eine in der Regel zwischen 80 und 100 Seiten umfassende wis-
senschaftliche Arbeit zu einem Thema aus dem gewählten Masterarbeitsfach.  
 
Das Thema der Masterarbeit muss einem der folgenden  Fächern/Bereichen 
entnommen werden:   

 
·  Unternehmensgründung,  
·  Spezialisierung „Wirtschaftstreuhänder“,  
·  Spezialisierung „Wirtschaftsmanager“,  
·  Spezialisierung „Finanzdienstleister“ sowie aus  
·  Unternehmensübertragung, –sanierung und –beendigung. 

 
 

Masterarbeitsfächer sind: 
 
 

Privatrecht  
Öffentliches Recht  
Strafrecht und Strafverfahrensrecht  
Unternehmensrecht  
Zivilverfahrensrecht  
Arbeitsrecht und Sozialrecht  
Finanzrecht  
Europarecht  
Völkerrecht  
Volkswirtschaftslehre  
Betriebswirtschaftslehre  
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Die Studierenden haben das Recht, ihre(n) Masterarbeitsbetreuer(in) frei zu wäh-
len. Hierfür kommen alle Professor(inn)en und außerordentlichen Professor(inn)en 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Frage, die vom Dekan mit der Betreuung 
von Masterarbeiten für Recht und Wirtschaft beauftragt werden.  

 
Anmeldung der Masterarbeit 

 
·  Zunächst ist aus dem gewählten Masterarbeitsfach ein vorläufiges Master-

arbeitsthema (Arbeitstitel)  gemeinsam mit der(m) gewählten Betreuer(in) 
festzulegen. 
 

·  Die Masterarbeit muss dann mit diesem Arbeitstitel in der Datenbank unter 
www.uni-salzburg.at/plusonline  angemeldet und das Masterarbeits-
Anmeldeformular  sowie die Betreuungsvereinbarung  ausgedruckt wer-
den. Der (die) Betreuer(in) bestätigt folgend mit seiner Unterschrift auf diesen 
Formularen die Bereitschaft zur Betreuung der Masterarbeit. 
 

·  Anschließend müssen diese Formulare im Prüfungsreferat zur Entscheidung 
des Dekans vorgelegt werden. Nach Bestätigung durch den Dekan gilt die 
Masterarbeit als angemeldet. 

 
 
Wichtig:  Die Masterarbeit kann erst dann angemeldet werden, wenn zuvor be-
reits ein interdisziplinäres Seminar (entweder aus „Unternehmensgründung“, 
aus „Laufender Unternehmensprozess“ oder „Unternehm ensübertrag, -
sanierung, -beendigung“, siehe oben) positiv absolv iert wurde .  
 
 
Einreichung der Masterarbeit 
 
Nach Fertigstellung der Masterarbeit muss diese zur Beurteilung eingereicht wer-
den.  

 
·  Hierzu müssen im Prüfungsreferat  drei  gebundene Exemplare der Mas-

terarbeit sowie die Dokumentation der Betreuung (Teil 2 der Be-
treuungsdokumentation) abgegeben werden.  
 

·  Weiters ist die Masterarbeit auf eine CD-ROM im PDF-Format zu speichern 
und diese mit den schriftlichen Exemplaren einzureichen. 
 
Diese CD-ROM darf keinen Kopier- und Leseschutz enthalten und muss in 
eine stabile Hülle verpackt werden. Auf dieser Hülle müssen die folgenden 
Angaben vermerkt werden: Name der(des) Verfassers(in), Titel der Arbeit 
und Semester der Einreichung.  
Auf der CD-ROM selbst ist der Name des(der) Verfasser(in) und das Se-
mester der Einreichung  anzugeben!  
 
Die erforderliche technische Infrastruktur wird bei Bedarf in allen Studenten-
arbeitsräumen an der Universität Salzburg bereitgestellt (durch die Service-
einrichtung IT-Services). Gegen einen geringen Unkostenbeitrag kann die 
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Herstellung der CD-ROM auch im Printcenter der Universität (Kapitelgasse 5-
7) durchgeführt werden. 
 

·  Weiters müssen zwei so genannte Deckblätter (erste Seite der Masterar-
beit, s. dazu auch den Musterentwurf im Internet www.uni-
salzburg.at/rwfb/studien, weiter unter Masterstudium Recht und Wirtschaft) 
vorgelegt werden. 
  

·  Anschließend sind noch vor der Beurteilung  der Masterarbeit eine Zusam-
menfassung der Masterarbeit (abstract)  sowie alle wesentlichen Schlüs-
selwörter (keywords)  in die Masterarbeitsdatenbank (unter www.uni-
salzburg.at/plusonline) einzugeben, sonst kann die Beurteilung der Masterar-
beit nicht in die Datenbank übernommen werden. 
 

·  Nach Beurteilung der Masterarbeit erhält man im Prüfungsreferat ein Master-
arbeitszeugnis. 
 

 
STUDIENABSCHLUSS:  
Wenn man alle im Masterstudienplan vorgesehenen Prüfungen und die Masterar-
beit positiv absolviert hat, erhält man - nach Beantragung - im Prüfungsreferat in-
nerhalb einer bestimmten Frist das Masterprüfungszeugnis (Abschlusszeugnis) und 
einen Bescheid, mit welchem man den akademischen Grad „Master der Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften“ (LLM.oec.)  verliehen bekommt.  
 
Nach Studienabschluss kann man an der feierlichen Sponsion  teilnehmen (s. S. 
13). 
 
 
Die vorangegangenen Ausführungen beruhen auf der Annahme des folgenden 
Musterstudienplans im Masterstudium Recht und Wirtschaft: 
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Grafik Musterstudienplan (siehe auf dieser homepage) 
4
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IV. HÖRSAALÜBERSICHT UND 
WICHTIGE ADRESSEN 

Hörsaal 230  Kapitelgasse 4 (Kapitelhaus) (Tiefgeschoss) 

Seminarraum 201  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), EG 

Seminarraum 202  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), EG 

Hörsaal 203  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), EG 

Seminarraum 204  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), EG 

Seminarraum 205  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), 1. Stock 

Hörsaal 206  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), 1. Stock 

Seminarraum 207  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), 1. Stock 

Hörsaal 208  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt), 2. Stock 

Hörsaal 209  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) , 2. Stock 

Hörsaal 210  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) , 2. Stock 

Seminarraum 211  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) , 2. Stock 

Seminarraum 212  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) , 2. Stock 

Seminarraum 213  Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) , 2. Stock 

Seminarraum 214 Churfürststraße 1 (Toskanatrakt) (Nr. 3.70 McGeorge) 

HS 221  Kapitelgasse 5 (Firmian Salm Haus), EG 

HS 222  Kapitelgasse 5 (Firmian Salm Haus),. 2. Stock 

HS 223  Kapitelgasse 5 (Firmian Salm Haus), 3. Stock 

HS 311 Akademiestr. 20 (Erdgeschoss) 

HS 302 Franziskanergasse 1 (Wallistrakt), 3. Stock 

HS 380 KGW, Rudolfskai 42 

HS 381 KGW, Rudolfskai 42 

HS 388 KGW, Rudolfskai 42 

 
12 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
1 
 
9 
 
 

 
Churfürststraße 1, Toskanatrakt  
Privatrecht, Europarecht, Arbeits- 
und Sozialrecht u.a. 
RW-Fachbibliothek I, Fachschaft 
Kapitelgasse 5-7, Firmian Salm 
Haus 
Wirtschaftswissenschaften, Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht 
Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Kriminologie), RW-Fachbibliothek II 
Kapitelgasse 4-6, Kapitelhaus  
Serviceeinrichtung Studium 
Universitätsleitung, HS 230 
 
Akademiestraße 20 

 
Rudolfskai 42 

 



31 
 

WICHTIGE ADRESSEN 
 

 
Rektor der Universität Salzburg, Kapitelgasse 4, 5020 Salzburg,  
Tel.: ++43/(0)662/80 44-2002, Fax: ++43/(0)662/8044-145,  
www.uni-salzburg.at 
 
 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät , Churfürststraße 1,  
5020 Salzburg, ++43/(0)662/80 44-3000, Fax: ++43/(0)662/8044-164, www.uni-
salzburg.at/rwfb 
 
 
Prüfungsreferat der Rechtswissenschaftlichen Fakult ät, Churfürststraße 1, 5020 Salz-
burg, Tel.: ++43/(0)662/8044 - 3007 bis 3008 , Fax: ++43/(0)662/8044-164, www.uni-
salzburg.at/rwfb/studien 
 
 
Univ. Prof. Mag. Dr. Sylvia Augeneder, Prüfungsanre chnungen - Curricularkommis-
sion , Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der RW-Fakultät, Chur-
fürststraße 1, 5020  Salzburg, Tel.: ++43/(0)662/8044 - 3555, www.uni-
salzburg.at/jus.anerkennungen.augeneder 
 
 
Serviceeinrichtung Studium (Inskriptionsstelle), Kapitelgasse 4-6,  
5020 Salzburg, Tel.: ++43/(0)662/8044 - 2251 bis 2259,  
Fax: ++43/(0)662/8044-2261, www.uni-salzburg.at/studium 
 
 
ÖH-Beratungszentrum, Kaigasse 17, 5020 Salzburg, 
Tel.: ++43/(0)662/8044-6001, Fax: ++43/(0)662/8044-6000, www.oeh-salzburg.at 
 
 
ÖH-Studienvertretung der Juristen,  Churfürststraße 1, 5020 Salzburg, Tel.: 
++43/(0)662/8044 – 6014 bzw. 6015,  
http://www.oeh-salzburg.at/index/index.php 
 
 
ÖH-Studienvertretung der Bachelorstudierenden Recht  und Wirtschaft , Churfürststra-
ße 1, 5020 Salzburg, http://www.oeh-salzburg.at/index/index.php 
 
 
Österreichische Hochschülerschaft Salzburg, Kaigasse 28 – 30,  
5020 Salzburg, Tel.: ++43/(0)662/8044 6000,  
Fax: ++43/(0)662/8044-6000, www.oeh-salzburg.at 
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Beauftragte für Behindertenfragen an der Rechtswiss enschaftlichen Fakultät:  
O.Univ.-Prof. Dr. Marianne Roth, LL.M. (Harvard), F achbereich Privatrecht  
Sigmund-Haffner-Gasse 18/4, 5020 Salzburg, Tel ++43/(0)662/8044-3401, www.uni-
salzburg/oep/roth 
 
 
Schwerpunkt Recht, Wirtschaft, Arbeitswelt , Churfürststraße 1,  
5020 Salzburg, ++43/(0)662/80 44-3090, Fax: ++43/(0)662/8044-184, www.uni-
salzburg.at/rwa 
 
 
gendup - Zentrum für Gender Studies und Frauenförde rung / centre for gender stu-
dies  and advancement of women , Kaigasse 17, 5020 Salzburg, ++43/(0)662/8042 2521, 
www.uni-salzburg.at/gendup 
 
 
ITServices (Information Technology Services) (Benutzeraccount, RAS-Zugang u.a.), 
Hellbrunner Str. 34, 5020 Salzburg, Tel.: ++43/(0)662/8044 -6700, Fax: ++43/(0)662/62 98 
42, www.uni-salzburg/its 
 
 
USI, Universitäts-Sportinstitut, Mühlbacherhofweg 6, 5020 Salzburg, www.uni-
salzburg.at/usi, Tel.: ++43/(0)662/8044 -6650 
 
 
Sprachenzentrum der Universität Salzburg, Akademiestraße 20, 5020 Salzburg, 
++43/(0)662/8044 4397, www.sprachenzentrum.com 
 
 
Psychologische Studierendenberatung, Mirabellplatz 9/1, 5020 Salzburg 
++43/(0)662/8044 6500, www.studentenberatung.at/salzburg 
 
 
Kinderbüro der Universität Salzburg, Residenzplatz 9, 3. Stock,  
5020 Salzburg (Zugang über Kapitelgasse 5-7), ++43/(0)662/8044 2524, 
www.sbg.ac.at/unikid 
 
 
Stipendienstelle Salzburg, Paris Lodronstraße 2, 3. Stock, 5020 Salzburg 
Tel.: ++43/(0)662/84 24 39, Fax: ++43/(0)662/84 15 60, www.stipendien.at/stbh 
 
 
Katholische Hochschulgemeinde , Wiener Philharmonikergasse 2,  
5020 Salzburg, Tel.: ++43/(0)662/84 13 27, Fax: ++43/(0)662/84 13 27-6   
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Anhang 
 

Vorgangsweise bei der Anmeldung zu Lehrveran-
staltungen und Fachprüfungen in PLUSonline  

 
 

Voraussetzungen für das Funktionieren von PLUSonlin e 
Internetzugang mit kompatiblen Browser;  
Pop-Ups, Cookies und JavaScript müssen aktiviert sein. 
PIN-Code: Erstsemestrige erhalten diesen persönlich bei der Zulassung zum Stu-
dium.  
 

Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung  
 
Aufrufen von PLUSonline: 
- Anmelden  über das gelbe Schlüsselsymbol („Hier an/abmelden") rechts oben; 
- Angabe des Benutzernamens (Matrikelnummer)  und das Kennwort , welches 
man bei der Ersteinschreibung erhalten hat (Achtung: Die Benutzerdaten werden 
erst nach Überweisung und Verbuchung der Studiengeb ühr freigeschalten,  
dies kann bis zu 5 Tage dauern!).  

 

 
 
Danach öffnet sich die eigene „Visitenkarte“ :  
 
 
 
 



34 
 

 
 
In der zweiten Spalte unter "Studium"  findet man die wichtigsten Funktionen wie 
Lehrveranstaltungs(LV)- und Prüfungs- An/Abmeldung, Prüfungsergebnisse oder 
den Studienbeitragsstatus. In der dritten Spalte ("Ressourcen")  erstellt PLUSon-
line unter „Terminkalender“ einen persönlichen Stundenplan über alle angemelde-
ten Lehrveranstaltungen.  
 
 
In PLUSonline hat man mehrere Möglichkeiten sich zu einer Lehrveranstaltung an-
zumelden.  
 
 
Eine empfehlenswerte Möglichkeit  ist, das gesamte Lehrveranstaltungsangebot 
eines Studiums in einem Semester aufzurufen und daraus eine Lehrveranstal-
tungsanmeldung vorzunehmen.  
 
Dazu wählt man zuerst auf der Ansicht von PLUSonline in der linken großen Spal-
te die  Rechtswissenschaftliche Fakultät  aus.  
Dann geht man im Kasten in der Mitte mit dem link Studienangebot weiter. 
Rechts oben befindet sich eine Auswahl der Studienjahre, wobei routinemäßig das 
aktuelle Studienjahr aktualisiert ist. 
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Nach Auswahl des gewünschten Studiums und nach Anklicken der Kategorien 
„Pflichtfächer“, „Gebundene Wahlfächer“ sowie „Weit ere empfohlene Wahl-
fächer“  öffnet sich eine Gesamtübersicht aller in einem Semester/Studienjahr an-
gebotenen Lehrveranstaltungen. Achtung:  Es ist darauf zu achten, dass man 
Lehrveranstaltungen im Winter- und Sommersemester nicht verwechselt:  
 „W“  steht immer für eine Lehrveranstaltung im Wintersemester , „S“  für Som-
mersemester  (siehe hierzu und anderen Bedeutungen die Darstellung unten). Bei 
Anklicken dieser beiden Symbole werden auch die gen auen bzw. geplanten 
Lehrveranstaltungstermine angezeigt. 

 
Um sich schließlich zu einer gewünschten Lehrveranstaltung anzumelden, betätigt 
den grünen Button „T“.  Mit Klick auf „Anmelden“  wird der Anmeldevorgang ab-
geschlossen.  
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Abschließend sollte man noch die Anmeldung überprüfen: Die angemeldete Lehr-
veranstaltung muss unter „LV-An/Abmeldungsliste“ sowie im „Terminplan“ (Stun-
denplan) aufscheinen. 

 
Erstsemestrige im Bachelorstudium Recht und Wirtsch aft sollten sich dem 
Musterstudienplan folgend zu nachstehenden Lehrvera nstaltungen anmel-
den: 
 

·  VO Grundlagen des Staatsrechts (Fach Öffentliches Recht I)  
·  VO Einführung in das Verwaltungsrecht (Fach Öffentliches Recht I) 
·  VO Investition und Finanzierung (Fach betriebliches Rechnungswesen) 
·  PS Investition und Finanzierung (Fach betriebliches Rechnungswesen) 
·  VO Einführung in die BWL (Fach Grundzüge der Betriebswirtschaftlehre) 
·  VO Betriebliche Leistungsfunktionen  
·  (Fach Grundzüge der Betriebswirtschaftlehre) 
·  PS Betriebliche Leistungsfunktionen  
·  (Fach Grundzüge der Betriebswirtschaftlehre) 
·  VO Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil (Fach Privatrecht I)  
·  UE Schuldrecht Allgemeiner Teil (Fach Privatrecht I) 
·  LVen eines Wahlfaches (meistens sind 2 LVen pro Wahlfach notwendig um 

die vorgegebenen 6 ECTS-Punkte pro Wahlfach zu erreichen); 
 
 

Erstsemestrige im Masterstudium Recht und Wirtschaf t sollten sich dem 
Musterstudienplan folgend zu nachstehenden Lehrvera nstaltungen im Fach  
Unternehmensgründung anmelden: 

·  AG Unternehmensgründung und Gesellschaftsrecht 
·  AG Unternehmensgründung und Finanzrecht  
·  AG Unternehmensgründung und Öffentliches Wirtschaftsrecht 
·  VO Unternehmensgründung und Arbeitsrecht 
·  VO Internationaler Investitionsschutz 
·  VO Betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Unternehmensgründung 
·  VO Volkswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensgründung 
·  1 Interdisziplinäres Seminar; 

 
 
 
Man kann auch aus PLUSonline – bei Bedarf - das Lehrveranstaltungsverzeichnis 
für ein Studium/Semester auszudrucken (s. in der Visitenkarte unter dem link „Vor-
lesungsverzeichnis erstellen“).  
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Fachprüfungsanmeldung in PLUSonline  

 
Die An- und Abmeldung zu Fachprüfungen muss innerhalb der dafür festgelegten 
Fristen in PLUSonline vorgenommen werden (eine Vorschau auf die Anmeldefristen 
in einem Semester findet man auf der homepage des Prüfungsreferates unter 
www.uni-salzburg.at/rwfb/studien ).  
 
Für eine Fachprüfungsanmeldung ist dabei wie folgt vorzugehen: 
 
Unter „Prüfungsan-/Abmeldung“  findet man rechts oben unter dem link „Anmel-
den“  die Übersicht „Suche nach Prüfungsterminen“.   
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In der Rubrik "Lehrveranstaltung" (PLUSonline unterscheidet hier nicht zwischen 
Lehrveranstaltungs- und Fachprüfung) ist die genaue Bezeichnung  des gewünsch-
ten Prüfungsfaches (in diesem Beispiel das Verfassungs- und Verwaltungsrecht aus 
dem Jus-Studium) anzuführen. Hier ist auch das Studium, in welchem man die 
Prüfung ablegen möchte (Bachelorstudium Recht und W irtschaft), auszuwäh-
len.  
 
Es öffnen sich dann mittels „Suchen“ die zu einem Fach angelegten Anmeldelisten, 
und zwar einzeln für jede/n Prüfer/in eines Faches.  
 
 
 
Dabei ist zu beachten: 
- Bei diesen Listen befinden sich Anmerkungen , die unbedingt beachtet werden 
müssen wie bsp. welche/r Prüfer/in für welchen Anfangsbuchstaben des Fami-
liennamens zuständig ist .  
- Die Anmeldelisten zu mündlichen Fachprüfungen  werden ohne konkrete/n 
Prüfer/in angelegt, da erst nach der Anmeldung die Prüferzuteilung erfolgen kann. 
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Bei diesen Listen findet sich unter der Benennung des Prüfers lediglich der Vermerk 
„N.N.“. Die/den zugeteilten Prüfer/in kann man nach Ablauf der Anmelde- und einer 
gewissen Zuteilungsfrist in der Visitenkarte unter „Prüfungs- An/abmeldung ent-
nehmen. 
- Die Anmeldeliste ist auch daraufhin zu überprüfen, ob man im richtigen Studium 
das richtige Prüfungsfach ausgewählt hat  (manche Prüfungsfächer wie bsp. 
Finanzrecht heißen im Jus- und Bachelorstudium glei ch) .  
- Zu jedem Klausurentermin werden in jedem Fach auch Anmeldelisten für 
kommissionelle Prüfungen (im Falle eines vierten Pr üfungsantrittes) angelegt . 
Eine solche ist nur zu wählen, wenn man sich tatsächlich zu einer k ommissio-
nellen Prüfung anmeldet. 
  

 
 

Nach Wahl der betreffenden Anmeldeliste klickt man auf den neben der Benennung 
des Faches befindlichen grünen Punkt : 
 

 

 
 
 

Auf der sich nach dem Anklicken öffnenden Ansicht bestätigt man mit dem Button 
"Anmelden" .  
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Achtung:  Für die Erstellung von Anmeldelisten benötigt PLUSonline einen Prü-
fungstermin. In Folge der eingeschränkt verfügbaren Hörsäle kann ein solcher al-
lerdings erst nach Vorliegen der Anzahl der Anmeldungen festgesetzt werden. Es 
muss daher (derzeit noch) ein FIKTIVER Prüfungstermin eingesetzt werden, der 
jedoch nicht irritieren sollte. Der KONKRETE Prüfungstermin wird bei schriftli-
chen Klausuren unmittelbar nach Ablauf der Anmeldef rist (ebenso wie die 
Abmeldefrist) festgesetzt. Den konkreten Prüfungste rmin findet man in der 
Visitenkarte unter „Prüfungs- An-/abmeldung“.  
 
 
Auch das Ende der Abmeldefrist wird erst nach Ablauf der Anm eldefrist festge-
legt. Bei Nichtantreten zur Prüfung ist eine Abmeldung zwingend erforderlich (!),  
weil ansonsten in PLUSonline der Status „zur Prüfun g angemeldet“ verbleibt. 
Eine neuerliche Anmeldung in einer späteren Anmelde frist wäre dann nicht 
mehr möglich! 
 
 
Bei mündlichen Fachprüfungen erhält man wie erwähnt nac h der Anmeldung 
innerhalb einer bestimmten Frist eine Prüferzuteilu ng und muss dann selbst 
beim zugeteilten Prüfer/in den konkreten Prüfungste rmin vereinbaren .  
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Auf der sich zuletzt öffnenden Ansicht sollte nochmals unter "Studium" überprüft 
werden, ob auch das Studium, in welchem man die Prü fung ablegen möchte, 
zugrunde liegt (wichtig!) . Gegebenenfalls ist das richtige Studium auszuwäh-
len. (Dieser Teststudent ist leider nicht für ein Studium an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät sondern nur für Slawistik zugelassen). 
 
Der Anmeldevorgang muss nun mit einem Klick auf "Anmelden"  abgeschlossen 
werden.  
 
 
Zuletzt sollte unter "Prüfungs- An-/Abmeldung" noch mals überprüft werden, 
ob die vorgenommene Prüfungsanmeldung auch im erwün schten Sinne er-
folgt ist. 
 
 

 


